
 

Organisationsstatut der Unternehmung „Kinder- und  
Jugend-Services Linz“ (KJS) 

V e r o r d n u n g 

des Gemeinderates der Landeshauptstadt Linz vom 10. März 2005 betreffend Orga-
nisationsstatut für die Unternehmung „Kinder- und Jugend-Services Linz“, kundge-
macht im Amtsblatt der Landeshauptstadt Linz Nr. 6/2005. 
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§ 1 
Rechtliche Stellung der Unternehmung "Kinder- und Jugend-Services Linz" 

(1) Die Unternehmung "Kinder- und Jugend-Services Linz" besteht aus Betreu-
ungs- und Beratungseinrichtungen für Familien, Kinder und Jugendliche und ist eine 
wirtschaftliche Unternehmung der Stadt im Sinne der §§ 61 und 62 des Statutes für 
die Landeshauptstadt Linz, LGBl. 7/1992 idgF. (StL 1992). 

(2) Die Unternehmung "Kinder- und Jugend-Services Linz" wird nach den Vor-
schriften des jeweils geltenden Statutes für die Landeshauptstadt Linz (derzeit StL 
1992) und dieses Organisationsstatutes geführt. 

§ 2 
Sprachliche Gleichbehandlung 

Die in diesem Organisationsstatut festgelegten personenbezogenen Bezeichnungen 
gelten jeweils auch in ihrer weiblichen Form. 

§ 3 
Aufgaben der Unternehmung "Kinder- und Jugend-Services Linz" 

(1) Inhaltliche Aufgaben: 

1. Unter Zugrundelegung der einschlägigen gesetzlichen Vorschriften, insbesondere 
des Oö. Kindergarten- und Hortgesetzes und des Jugendwohlfahrtsgesetzes, so-
wie von Leistungsvereinbarungen und unter Berücksichtigung des jeweiligen 
Leistungsangebotes erfolgt die Aufgabenerfüllung der Unternehmung „Kinder- 
und Jugend-Services Linz“ nach dem Besteller-Lieferanten-Prinzip. 

2. Im Mittelpunkt der Kinder-Tagesbetreuung stehen unter anderem die Pflege, Er-
ziehung und Förderung von Kindern in spielerischer Form in Gruppen-, Klein-
gruppen- und Einzelbetreuung unter Beachtung der individuellen Bedürfnisse der 
Kinder. Bei den Horten kommt noch die gezielte Lernbetreuung dazu. 

3. Ziel ist neben der Unterstützung und Ergänzung der Erziehung der Kinder durch 
die Familie und der umfassenden Förderung der Kinder auch die Ermöglichung 
der Berufstätigkeit beider bzw. alleinerziehender Elternteile. 

4. Die weiteren Services für Familien, Kinder und Jugendliche umfassen psycholo-
gische Beratung und Hilfen, Erziehungsunterstützung, sozialpädagogische Be-
gleitung und Betreuung. 

 

(2) Strategische, organisatorische und formale Aufgaben: 

1. Die Umsetzung der inhaltlichen Aufgaben basiert formal auf Grundlage der zu 
erstellenden Wirtschaftsplanung nach dem Prinzip der Sparsamkeit und größt-
möglichen Effizienz bei gleichzeitiger Wahrung der erforderlichen Qualität. 
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2. Die Unternehmung bedient sich dabei aller gebotenen Strategien eines zeitge-
mäßen Managements. 

3. Die wirtschaftliche Planung orientiert sich wie die inhaltliche grundsätzlich an den 
sozialpolitischen Zielvorgaben der Stadt Linz. Konkrete bedarfs- und kundenori-
entierte Überlegungen fließen in Berücksichtigung des Besteller-Lieferanten-
Prinzips in Leistungsvereinbarungen (Service-Levels) (qualitativer Aspekt) sowie 
Mengenplanungen (quantitativer Aspekt) mit den nachfragenden Dienststellen 
und den politisch zuständigen Verantwortlichen ein. 

4. Die Überprüfung der Effizienz (Evaluierung) erfolgt durch ein in die 
Planungsstrategie eingebundenes begleitendes Controlling, wobei im Sinne der 
mittelfristigen Planung der Jahresbericht ausschlaggebend ist.  

5. Die Steuerung aller Organisationseinheiten erfolgt zentral durch die Geschäfts-
führung. 

§ 4 
Organe 

Die Führung der Unternehmung "Kinder- und Jugend-Services Linz" obliegt nach den 
Bestimmungen des jeweils geltenden Statutes für die Landeshauptstadt Linz (derzeit 
StL 1992), nach sonstigen gesetzlichen Vorschriften und nach den Bestimmungen die-
ses Organisationsstatutes folgenden Organen: 

1. dem Gemeinderat 

2. dem Bürgermeister 

3. dem Verwaltungsausschuss (an Stelle des Stadtsenates) 

4. dem sachlich in Betracht kommenden Mitglied des Stadtsenates und 

5. dem Magistrat (Geschäftsführung). 

§ 5 
Zuständigkeit des Gemeinderates 

Dem Gemeinderat obliegen insbesondere folgende Angelegenheiten: 

1. die Errichtung, Auflassung und jede wesentliche Änderung des Umfanges der Un-
ternehmung "Kinder- und Jugend-Services Linz" als wirtschaftliche Unterneh-
mung; 

2. die Ausübung der Diensthoheit über die Bediensteten der Unternehmung "Kinder- 
und Jugend-Services Linz“ in generellen Angelegenheiten, soweit gesetzlich nicht 
anderes bestimmt ist; 

3. die Bestellung der Mitglieder des Verwaltungsausschusses sowie die Erlassung 
und Änderung dessen Geschäftsordnung; 

4. die Genehmigung des Wirtschaftsplanes einschließlich des Dienstposten- und 
Stellenplanes, des Investitionsprogrammes und der Jahresrechnungen (Bilanzen 
und Erfolgsrechnungen); 
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5. die Verwendung der Jahresüberschüsse, die Dotation der Rücklagen sowie 
Maßnahmen zur Bedeckung der Verluste; 

6. die Festsetzung allgemein geltender Entgelte (Tarife); 

7. der Abschluss von Kollektivverträgen und Betriebsvereinbarungen; 

8. der Erwerb und die Veräußerung beweglicher Sachen, unbeweglicher Sachen 
und diesen gleichgehaltener Rechte sowie die Verpfändung von Liegenschaften, 
sofern diese Maßnahmen über den Wirtschaftsplan hinausgehen und der Kauf-
preis (Tauschwert) bzw. die Pfandsumme 100.000,— EURO übersteigt und es 
sich nicht um eine Angelegenheit des Inneren Dienstbetriebes handelt; 

9. der Abschluss und die Auflösung sonstiger Verträge über Angelegenheiten, die 
über den Wirtschaftsplan hinausgehen, wenn das darin festgesetzte Entgelt 
100.000,— EURO übersteigt und es sich nicht um eine Angelegenheit des Inne-
ren Dienstbetriebes handelt. 

§ 6 
Zusammensetzung des Verwaltungsausschusses 

(1) Der Verwaltungsausschuss besteht aus fünf stimmberechtigten Mitgliedern 
aus dem Kreis der Mitglieder des Stadtsenates. Vorsitzender des Verwaltungsaus-
schusses ist das nach der Geschäftseinteilung für den Stadtsenat für die Unterneh-
mung "Kinder- und Jugend-Services Linz“ zuständige Mitglied des Stadtsenates. 

(2) An den Sitzungen des Verwaltungsausschusses können mit beratender Stim-
me der Bürgermeister, der Magistratsdirektor sowie ein Vertreter der Personalvertre-
tung teilnehmen. Der für Sozialangelegenheiten zuständige Gruppenleiter und die 
Geschäftsführung haben in Wahrnehmung der ihnen nach diesem Organisationssta-
tut obliegenden Aufgaben und Pflichten an den Sitzungen teilzunehmen. Darüber 
hinaus kann der Vorsitzende andere sachkundige Personen einzelnen Sitzungen des 
Verwaltungsausschusses beiziehen. 

(3) Hinsichtlich der Zusammensetzung des Verwaltungsausschusses findet im 
Übrigen § 40 StL 1992 bzw. die entsprechende Bestimmung des jeweils geltenden 
Statutes für die Landeshauptstadt Linz Anwendung. Für die Sitzungen des Verwal-
tungsausschusses gilt die jeweils geltende Geschäftsordnung für den Stadtsenat 
sinngemäß, sofern der Gemeinderat nicht eine eigene Geschäftsordnung für den 
Verwaltungsausschuss erlässt. 

§ 7 
Zuständigkeit des Verwaltungsausschusses 

(1) Dem Verwaltungsausschuss obliegen insbesondere folgende Angelegenheiten: 

1. die Anstellung und Ernennung von Beamten für die Unternehmung "Kinder- und 
Jugend-Services Linz“, deren Versetzung in den zeitlichen oder dauernden Ru-
hestand sowie die Entlassung; 

2. die Aufnahme, Höherreihung, Überstellung und Kündigung von Vertragsbediens-
teten der Unternehmung "Kinder- und Jugend-Services Linz“; 
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3. die Gewährung von Verwendungszulagen, Verwendungsabgeltungen, Belohnun-
gen, Bezugsvorschüssen und von Geldaushilfen an Bedienstete der Unterneh-
mung "Kinder- und Jugend-Services Linz“; 

4. die Aufnahme von Aushilfs- / Honorarkräften für die Unternehmung "Kinder- und 
Jugend-Services Linz“; 

5. die Aufsicht über die Vermögensverwaltung und über die Geschäftsführung; 

6. die Beschlussfassung eines mittelfristigen Wirtschaftsplanes; 

7. bei Erforderlichkeit die Erlassung einer Geschäftsordnung für die Führung der Un-
ternehmung durch die Geschäftsführung; 

8. der Erwerb und die Veräußerung beweglicher Sachen, unbeweglicher Sachen 
und diesen gleichgehaltener Rechte sowie die Verpfändung von Liegenschaften, 
sofern diese Maßnahmen über den Wirtschaftsplan hinausgehen und der Kauf-
preis (Tauschwert) bzw. die Pfandsumme 10.000,-- EURO übersteigt und 
100.000,-- EURO nicht übersteigt und es sich nicht um eine Angelegenheit des 
Inneren Dienstbetriebes handelt; 

9. der Abschluss und die Auflösung sonstiger Verträge über Angelegenheiten, die 
über den Wirtschaftsplan hinausgehen, wenn das darin festgesetzte Entgelt 
10.000,— EURO übersteigt und 100.000,— EURO nicht übersteigt, sofern es sich 
nicht um eine Angelegenheit des Inneren Dienstbetriebes handelt; 

10. die Behandlung der Berichte gemäß § 11 dieses Organisationsstatutes; 

11. die Vorberatung der in § 5 genannten Angelegenheiten, soweit der Verwaltungs-
ausschuss nicht selbstständig entsprechende Anträge an den Gemeinderat rich-
tet. 

(2) Der Verwaltungsausschuss ist berechtigt, in Angelegenheiten, die in die Zu-
ständigkeit des Gemeinderates fallen, an Stelle des Gemeinderates zu entscheiden, 
sofern die Entscheidung des Gemeinderates ohne Nachteil für die Sache nicht abge-
wartet werden kann oder die Angelegenheit einer sofortigen Erledigung bedarf. Der 
Verwaltungsausschuss hat seine Entscheidung unverzüglich dem Gemeinderat zur 
nachträglichen Genehmigung vorzulegen. 

(3) Der Verwaltungsausschuss hat nach Maßgabe der Gesetze, dieses Organisati-
onsstatutes sowie der Beschlüsse des Gemeinderates als Organ der Unternehmung 
"Kinder- und Jugend-Services Linz " die Sorgfalt eines ordentlichen Geschäftsmannes 
anzuwenden. 

§ 8 
Zuständigkeit des sachlich in Betracht kommenden Mitgliedes des Stadtsena-
tes 

(1) Das nach der Geschäftseinteilung für den Stadtsenat für die Unternehmung 
"Kinder- und Jugend-Services Linz“ zuständige Mitglied des Stadtsenates (in der Folge 
als „sachlich in Betracht kommendes Mitglied des Stadtsenates“ bezeichnet) vertritt 
den Verwaltungsausschuss nach außen. Es ist ferner berechtigt, in Angelegenheiten, 
die in die Zuständigkeit des Verwaltungsausschusses fallen, an Stelle des Verwal-
tungsausschusses zu entscheiden, wenn dessen Entscheidung ohne Nachteil für die 
Sache nicht abgewartet werden kann oder die Angelegenheit einer sofortigen Erledi-
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gung bedarf. Es hat seine Entscheidung jedoch unverzüglich dem Verwaltungsaus-
schuss zur nachträglichen Genehmigung vorzulegen. Hat das sachlich in Betracht 
kommende Mitglied des Stadtsenates an Stelle des gemäß § 7 Abs. 2 dieses Organi-
sationsstatutes zur Entscheidung berufenen Verwaltungsausschusses entschieden, so 
hat es seine Entscheidung unverzüglich dem Gemeinderat zur nachträglichen Ge-
nehmigung vorzulegen.  

(2) Dem sachlich in Betracht kommenden Mitglied des Stadtsenates obliegt ferner 

1. der Erwerb und die Veräußerung beweglicher Sachen, unbeweglicher Sachen 
und diesen gleichgehaltener Rechte sowie die Verpfändung von Liegenschaften, 
sofern diese Maßnahmen über den Wirtschaftsplan hinausgehen und der Kauf-
preis (Tauschwert) bzw. die Pfandsumme 10.000,— EURO nicht übersteigt und 
es sich nicht um eine Angelegenheit des Inneren Dienstbetriebes handelt; 

2. der Abschluss und die Auflösung sonstiger Verträge über Angelegenheiten, die 
über den Wirtschaftsplan hinausgehen, wenn das darin festgesetzte Entgelt 
10.000,— EURO nicht übersteigt und es sich nicht um eine Angelegenheit des 
Inneren Dienstbetriebes handelt; 

(3) Das sachlich in Betracht kommende Mitglied des Stadtsenates ist das beschlie-
ßende Organ in allen nicht behördlichen Angelegenheiten des eigenen Wirkungsberei-
ches der Unternehmung "Kinder- und Jugend-Services Linz“, die nicht dem Gemeinde-
rat, dem Verwaltungsausschuss, dem Bürgermeister oder dem Magistrat vorbehalten 
sind. 

(4) Die Zuständigkeiten des für Personalangelegenheiten zuständigen Mitgliedes 
des Stadtsenates bleiben, sofern sie nicht ausdrücklich anderen Organen übertragen 
wurden, durch das Organisationsstatut für die Unternehmung "Kinder- und Jugend-
Services Linz“ unberührt. 

§ 9 
Zuständigkeit des Bürgermeisters 

Die dem Bürgermeister nach dem jeweils geltenden Statut für die Landeshauptstadt 
Linz obliegenden Befugnisse werden durch dieses Organisationsstatut nicht berührt. 

§ 10 
Zuständigkeit des Magistrates (der Geschäftsführung) 

(1) Dem Magistratsdirektor obliegt grundsätzlich die Leitung aller Angelegenheiten 
des Inneren Dienstbetriebes im Sinne der entsprechenden Bestimmungen des je-
weils geltenden Statutes für die Landeshauptstadt Linz. 

(2) Der Geschäftsführung der Unternehmung "Kinder- und Jugend-Services Linz“ 
obliegt im Rahmen der Zuständigkeit des Magistrates die Führung der wirtschaftli-
chen, administrativen, technischen und fachspezifischen Angelegenheiten, weiters 
die Besorgung aller sonstigen Angelegenheiten im Rahmen des Inneren Dienstbe-
triebes im Sinne der entsprechenden Bestimmungen des jeweils geltenden Statutes 
für die Landeshauptstadt Linz und die Vertretung nach außen. 
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(3) Die Erstellung und zeitgerechte Vorlage des Wirtschaftsplanes einschließlich 
des Dienstposten- und Stellenplanes der Unternehmung "Kinder- und Jugend-
Services Linz“, des Investitionsprogrammes und der Jahresrechnungen (Bilanzen 
und Erfolgsrechnungen) sowie die mittelfristige Wirtschaftsplanung obliegt der Ge-
schäftsführung. 

(4) Die Geschäftsführung hat nach Maßgabe der Gesetze, dieses Organisations-
statutes sowie der Beschlüsse der sonstigen Organe der Unternehmung "Kinder- und 
Jugend-Services Linz“ die Sorgfalt eines ordentlichen Geschäftsmannes anzuwen-
den. 

(5) Die Geschäftsführung hat bei den Vorlagen an den Verwaltungsausschuss das 
Einvernehmen mit dem nach der Geschäftseinteilung für den Stadtsenat für die Un-
ternehmung "Kinder- und Jugend-Services Linz“ zuständigen Mitglied des Stadtsena-
tes im Wege des zuständigen Gruppenleiters herzustellen. In Angelegenheiten ge-
mäß § 7 Abs. 1 Z. 1 - 4 ist dieses Einvernehmen jedoch mit dem für Personalangele-
genheiten zuständigen Mitglied des Stadtsenates herzustellen.  

(6) Das für die Unternehmung "Kinder- und Jugend-Services Linz " zuständige Mit-
glied des Stadtsenates und der zuständige Gruppenleiter sind zudem berechtigt, sich 
jederzeit über alle Angelegenheiten der Unternehmung zu unterrichten und in die 
Geschäftsstücke Einsicht zu nehmen. 

§ 11 
Berichtspflicht der Geschäftsführung 

(1) Die Geschäftsführung hat dem Verwaltungsausschuss mindestens einmal jähr-
lich über grundsätzliche Fragen der künftigen Geschäftspolitik der Unternehmung 
"Kinder- und Jugend-Services Linz“ und über den Stand der Aufgabenbesorgung in 
der Unternehmung zu berichten sowie die künftige Entwicklung der Vermögens-, Fi-
nanz- und Ertragslage anhand einer dem jeweiligen Stand der Betriebswirtschaftslehre 
entsprechenden Vorschaurechnung darzustellen (Jahresbericht). 

(2) Sie hat weiters dem Verwaltungsausschuss regelmäßig, mindestens nach Ab-
lauf von vier Monaten des Haushaltsjahres, über den Gang der Geschäfte und die La-
ge der Unternehmung im Vergleich zur Vorschaurechnung unter Berücksichtigung der 
künftigen Entwicklung zu berichten. 

(3) Bei wichtigem Anlass ist dem sachlich in Betracht kommenden Mitglied des 
Stadtsenates unverzüglich zu berichten, über Umstände, die für die Rentabilität und 
Liquidität der Unternehmung "Kinder- und Jugend-Services Linz“ von erheblicher Be-
deutung sind, überdies dem Verwaltungsausschuss (Sonderberichte). 

(4) Der Jahresbericht und die Berichte gemäß Absatz 2 sind schriftlich zu erstatten 
und auf Verlangen des Verwaltungsausschusses mündlich zu erläutern; sie sind jedem 
Mitglied des Verwaltungsausschusses auszuhändigen. Die Sonderberichte sind schrift-
lich oder mündlich zu erstatten. 
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§ 12 
Vermögensverwaltung 

Die Unternehmung ist nach wirtschaftlichen Grundsätzen zu führen, die Einrichtung 
und Ausstattung eigenständig und mit der gebotenen Sorgfalt zu erhalten.  

Im Zusammenhang mit den Einrichtungen und ihres Betriebes ist der größtmögliche 
dauernde Nutzen anzustreben, wobei die Betriebsmittel nach ökonomischen Prinzipien 
im Sinne der Qualitätssicherung einzusetzen sind.  

§ 13 
Controlling 

Im Rahmen des Controllings wird die Einhaltung der vereinbarten Leistungs- und Kos-
tenziele überprüft. Das Instrumentarium des Controllings ist in Abstimmung mit der Fi-
nanz- und Vermögensverwaltung im Magistrat Linz kontinuierlich weiterzuentwickeln. 
Bei neuen Leistungen mit wesentlichen finanziellen Auswirkungen ist der Verwal-
tungsausschuss bei der Entscheidungsfindung einzubinden; ebenso sind bei wesentli-
chen Investitionsentscheidungen Machbarkeitsstudien bzw. Investitionsrechnungen 
vorzulegen. 

§ 14 
In-Kraft-Treten 

Dieses Organisationsstatut für die Unternehmung "Kinder- und Jugend-Services Linz“ 
tritt mit 1. April 2005 in Kraft. 

 

 

 


